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Landeshauptstadt Stuttgart
Technisches Referat
Gz: T

GRDrs  1355/2007

Stuttgart, 07.04.2008

Anschluss Hafen-Süd an die B 10 in Stuttgart-Hedelfingen
- Abrechnungsbeschluss -

Beschlußvorlage

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin

Ausschuss für Umwelt und Technik
Verwaltungsausschuss

Gemeinderat

Offenlegung
Offenlegung

Offenlegung

öffentlich
öffentlich

öffentlich

22.04.2008
23.04.2008

24.04.2008

Beschlußantrag:

Die Abrechnung der Kosten für die im Betreff genannte Baumaßnahme mit einem 
Aufwand von 16.338.866 € wird anerkannt.

Kurzfassung der Begründung:
Ausführliche Begründung siehe Anlage 1

Der Gemeinderat hat der Gesamtmaßnahme Anschluss Hafen-Süd an die B 10 
durch Baubeschluss vom 7.11.1991 (Niederschrifts-Nr. 370)

mit einem Aufwand von
18.764.412 €

zugestimmt.

Der tatsächliche Aufwand beträgt
16.338.866 €

Somit wurden die bewilligten Mittel um
2.425.546 €

unterschritten (das entspricht 13,4 %).

Die Baumaßnahmen wurden am 4.12.1999 fertig gestellt.

Die Baukostenunterschreitung ergab sich hauptsächlich aus entfallendem 
Bodenaustausch, entfallender Anpassungsarbeiten an der B 10 und der nicht in 
Anspruch genommenen Mittel für Unvorhergesehenes.
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Nach der Endabrechnung der Gesamtmaßnahme konnte die endgültige Festlegung 
der nach § 5a Bundesfernstraßengesetz zuwendungsfähigen Baukosten erfolgen.

In den anerkannten zuwendungsfähigen Kosten von 16.052.475 € sind auch die 
erforderlichen Grunderwerbskosten mit enthalten. Der Zuschuss beläuft sich auf 
63% und beträgt somit 10.113.059 €.

Nachdem die zuwendungsfähigen Kosten festliegen, kann nun der 
Abrechnungsbeschluss vorgelegt werden.

Finanzielle Auswirkungen

Beteiligte Stellen

Referat Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen

Ausführliche Begründung (Anlage 1)
Lageplanskizze (Anlage 2)


